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Änderungstarifvertrag Nr. 1
vom 25. August 2004

zum
Tarifvertrag

zur Anwendung von Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes
(Anwendungs-TV Land Berlin)

vom 31. Juli 2003

C1JI . A .

Zwischen

dem Land Berlin

einerseits

und

der dbb tarifunion

diese zugleich handelnd für
den Deutschen Handels- und Industrieangestellten-Verband,
die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen und
den Bund Deutscher Kriminalbeamter

vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch den 1. Vorsitzenden,
Herrn frank Stöhr

andererseits

wird folgender Tarifvertrag geschlossen:

§1
Änderung des Anwendungs-TV Land Berlin

Der Tarifvertrag zur Anwendung von Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes (Anwendungs-TV
Land Berlin) vom 31. Juli 2003 wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Text wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

,,(2) Abweichend von Absatz 1 gilt dieser Tarifvertrag nicht für die Arbeitnehmer, die beim
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik
Deutschland (KMK), bei den sonstigen beim Bundesrat geführten Geschäftsstellen der
Fachministerkonferenzen bzw. bei der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister

(ZDL) beschäftigt werden. Auf die Angestellten dieser Einrichtungen finden für die Dauer
dieser Tätigkeit die zwischen dem Bund und der dbb tarifunion, jeweils gegebenenfalls
zusammen mit weiteren Tarifvertragsparteien vereinbarten, für Angestellte geltenden Ta-

Seite 1 von 5




